
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VERDACHT AUF SEXUALISIERTE 

GEWALT GEGEN EIN KIND  

ALS  

BERATUNGSAUFTRAG DER 

KINDERSCHUTZFACHKRAFT 

Für alle Veranstaltungen ist eine schriftliche Anmeldung erforderlich. Mit der 
Anmeldung werden die Teilnahmebedingungen anerkannt. Die zeitliche Reihenfolge ist 
entscheidend für die Annahme der Anmeldung. Die Teilnehmenden werden 
benachrichtigt, wenn der Kurs belegt ist oder ausfällt. Für die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen werden Gebühren erhoben, diese sind innerhalb von 14 Tagen nach 
Erhalt der Rechnung zu entrichten. Die Höhe der Gebühren ist den jeweiligen 
Ankündigungen der einzelnen Veranstaltungen zu entnehmen. Für nachträgliche 
Änderungswünsche bzgl. der Rechnungsanschrift/des -adressats erheben wir eine 
Gebühr von 5,– €. 
 
Rücktritt 

Sollten Sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können, muss eine 
schriftliche Absage erfolgen. Anmeldungen können nur bis zu 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn gegen Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50,– € storniert 
werden. Bei Abmeldungen nach der angegebenen Zeit fallen die ausgewiesenen 
Tagungsgebühren in voller Höhe an. Je nach Konditionen des Tagungshauses kann eine 
teilweise Rückerstattung der Unterkunfts- oder Verpflegungskosten erfolgen. Kann der 
Platz bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung neu belegt werden, stellen 
wir nur Kosten für die Umbuchung in Rechnung. 
 
Programmänderungen bleiben der Bildungsakademie als Veranstalter vorbehalten. BiS 
behält sich das Recht vor, auch kurzfristig einen Referenten-/Referentinnenwechsel, 
Raumänderungen sowie Änderungen des Veranstaltungsortes vorzunehmen. Die 
eingegangene Verpflichtung zur Teilnahme bleibt bestehen. 
 
Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmung nur im 
Rahmen der jeweiligen Fortbildung und den damit verbundenen Regelungen erhoben 
und verarbeitet, nicht aber uneingeschränkt, also über den unmittelbaren Zweck der 
Beratung und der Organisation der Fortbildungen hinaus, ausgetauscht und verwendet.  



 

 

Die öffentliche Debatte über sexualisierte Gewalt gegen Kinder hat 
2010 einen neuen Höhepunkt erreicht, nachdem unzählige Betroffene 
frühere sexualisierte Gewalterfahrungen durch Lehrkräfte und soziale 
Fachkräfte aufgedeckt haben. Einmal mehr wurde damit 
offensichtlich, dass diese Form der Kindeswohlgefährdung vorwiegend 
von Bezugspersonen der Mädchen und Jungen ausgeübt wird. Dazu 
zählen Familienangehörige und der Familie nahestehende Personen, 
aber auch Ehrenamtliche oder hauptberuflich tätige soziale 
Fachkräfte bzw. Lehrkräfte oder medizinische Fachkräfte. 
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt 
stehen Fachkräfte vor besonderen Herausforderungen: Der Wunsch, 
das Kind schnellstmöglich vor weiteren Gewalterfahrungen zu 
schützen, steht im Widerstreit mit der Sorge, das Kind durch zu viel 
Druck zur Offenlegung und übereilte Intervention erneut zu 
traumatisieren. Die Angst, eine eventuell unschuldige Person in den 
Verdacht zu bringen wird begleitet von der Befürchtung, ein 
hilfebedürftiges Kind im Stich zu lassen. 
 

Zielgruppe 
Zertifizierte Kinderschutzfachkräfte  
 

Ziel 

Im Rahmen der Fortbildung werden neuere Erkenntnisse über 
sexualisierte Gewalt gemäß aktueller Befunde aus Forschung und 
Praxis vorgestellt. Darauf aufbauend werden die spezifischen 
Herausforderungen an die Praxis der Kinderschutzfachkräfte im 
Kontext dieser Form der Kindeswohlgefährdung definiert und Schritt 
für Schritt bearbeitet. 

 
 
 

Inhalte 

• Erscheinungsformen und Folgen von sexualisierter Gewalt 
• Anhaltspunkte für eine entsprechende 

Kindeswohlgefährdung 
• Besonderheiten des Problemfelds (Psychodynamik der 

Opfer, spezifische Dynamik in Einrichtungsteams bei 
bestehendem Verdacht, Familiendynamik bei 
innerfamiliärer Gewalt)  

• Anforderungen gemäß § 8a SGB VIII und Sonderregelungen 
bei sexualisierter Gewalt (bzgl. der Einbeziehung von 
Kindern und Eltern zur Risikoabschätzung) 

• Auftrag, Möglichkeiten und Grenzen der 
Kinderschutzfachkraft  

• Herausforderungen an die Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen, Diensten und Ermittlungsbehörden (Polizei, 
Staatsanwaltschaft, Familiengericht, Ärzte...) 

 
Termin: 04./05. Oktober 2012 
Veranstaltungsort: Willi-Michels-Bildungsstätte, Hattingen 
Uhrzeiten: 10:00 – 17:00 Uhr (1. Tag),  

09:00 – 16:00 Uhr (2. Tag) 
Teilnehmerbeitrag: 350,– €* (inkl. Verpflegung und Übernachtung,  

300,- €* (inkl. Tageserpflegung, ohne 
Übernachtung) 

Referentinnen: Britta Discher, Fachberaterin für Kinderschutz , 
DKSB Kreis Unna, Mediatorin. 
Rebecca Frings, Soziologin (M.A.), Dipl. Pädagogin, 
Fachberaterin im Kompetenzzentrum Kinderschutz 
des Deutschen Kinderschutzbundes LV NRW e.V. 

*Ein Teilbetrag der Kosten hiervon kann über einen Bildungsscheck (NRW) 
oder die Bildungsprämie abgerechnet werden. (Informationen unter: 
www.bildungsscheck.nrw.de / www.bildungspraemie.info) 
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